
3. Die Acetificio Marcello de Nigris Srl trägt ihre eigenen Kosten und 
die Kosten der Europäischen Kommission. 

4. Die Italienische Republik und das Consorzio Filiera Aceto Bal
samico di Modena tragen ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 256 vom 24.10.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 30. Juni 2011 — 
Tecnoprocess/Kommission 

(Rechtssache T-367/09) ( 1 ) 

(Untätigkeitsklage — Aufforderung zum Tätigwerden — Of
fensichtliche Unzulässigkeit — Schadensersatzklage — Kau
salzusammenhang — Klage, der offensichtlich jede rechtliche 

Grundlage fehlt) 

(2011/C 282/33) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Tecnoprocess Srl (Rom, Italien) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt A. Majoli) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: L. 
Prete und A. Bordes) 

Gegenstand 

Klage auf Feststellung der Untätigkeit der Europäischen Kom
mission und der Delegation der Europäischen Union in Nigeria 
sowie auf Ersatz des Schadens, der durch diese Untätigkeit ent
standen sein soll 

Tenor 

1. Die Klage wird als teils unzulässig und teils offensichtlich jeder 
rechtlichen Grundlage entbehrend abgewiesen. 

2. Die Tecnoprocess Srl trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 267 vom 7.11.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 30. Juni 2011 — 
Tecnoprocess/Kommission 

(Rechtssache T-403/09) ( 1 ) 

(Schadensersatzklage — Ungerechtfertigte Bereicherung — 
Klageschrift — Formerfordernisse — Unzulässigkeit) 

(2011/C 282/34) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Tecnoprocess Srl (Rom, Italien) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt A. Majoli) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Bordes und L. Prete) 

Gegenstand 

Klage auf Feststellung der ungerechtfertigten Bereicherung der 
Europäischen Kommission sowie der Delegationen der Europäi
schen Union in Marokko und in Nigeria und auf Verurteilung 
der Kommission zur Zahlung von 114 069,94 Euro zuzüglich 
Zinsen 

Tenor 

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 

2. Die Tecnoprocess Srl trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 5.12.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 28. Juni 2011 — van Arum/ 
Parlament 

(Rechtssache T-454/09 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Öffentlicher Dienst — Beamte — Beurtei
lung — Beurteilungsverfahren 2005 — Teilweise offensicht
lich unzulässiges und teilweise offensichtlich unbegründetes 

Rechtsmittel) 

(2011/C 282/35) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Rinse van Arum (Winksele, Belgien) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt W. van den Muijsenbergh) 

Anderer Verfahrensbeteiligter: Europäisches Parlament (Prozess
bevollmächtigte: J. F. de Wachter, K. Zejdová und R. Ignătescu) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst der Europäischen Union (Zweite Kammer) vom 10. Sep
tember 2009, van Arum/Parlament (F-139/07, noch nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht), mit dem die Auf
hebung dieses Urteils beantragt wird 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Herr Rinse van Arum trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten 
des Europäischen Parlaments im vorliegenden Rechtszug. 

( 1 ) ABl. C 37 vom 13.2.2010.
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